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Daniel Göler

In Franken eine Heimat �nden. Ein Rückblick auf 
(fast) zwei Jahrzehnte Einbürgerungen in Bamberg1

Solche und ähnliche Gedanken sollen im 
folgenden Beitrag andiskutiert werden. 
Im Vordergrund steht jedoch eine struk-
turbetonte Analyse demographischer und 
kontextueller Merkmale jener Gruppe aus 
2.010 Personen, die von der Stadt Bam-
berg im Zeitraum von fast zwei Dekaden 
eingebürgert wurden. Da es die Gedanken 
eines Geographen sind, der sich anlässlich 
der 19. Bamberger Einbürgerungsfeier mit
entsprechenden Unterlagen näher befasst 
hat, darf neben der gruppenspezi�schen 
speziell die räumliche Di�erenzierung 
nicht zu kurz kommen. Es wird sich zei-
gen, dass Einbürgerungen keine heraus-
ragende, aber eine konstante Größe zur 

Konstitution der Bürgerschaft darstellen. 
Zunehmende Diversität der Herkunft ist 
darin ein relevantes Merkmal.

Einführung

„Die neuen Deutschen“3 lautete der Titel 
einer Studie, die am „efms“, dem Europä-
ischen Forum für Migrationsstudien, ei-
nem An-Institut der Universität Bamberg, 
zu Beginn des neuen Jahrtausends angefer-
tigt wurde. Sie entstammt damit einer Zeit, 
als in Deutschland – vielleicht weniger mit 
Blick auf Einwanderung per se, sondern 
v.a. hinsichtlich des Umgangs damit – be-
reits Vieles im Wandel begri�en war.
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In den 1977 erlassenen Einbürgerungs-
richtlinien des Bundes hieß es noch kon-
kret: „Die Bundesrepublik Deutschland ist 
kein Einwanderungsland; sie strebt nicht 
an, die Anzahl der deutschen Staatsangehö-
rigen gezielt durch Einbürgerung zu vermeh-
ren.“ 4 Auch der konservativ-liberale Ko-
alitionsvertrag zwischen CDU/CSU und 
FDP von 1982 enthielt den Passus: „Die 
Bundesrepublik Deutschland ist kein Ein-
wanderungsland.“ Das widersprach schon 
damals jeglichen Erfahrungswerten und 
stellt wohl einen der gravierendsten Fehler 
der bundesdeutschen Nachkriegspolitik 
dar. Erst in den 1990er Jahren wurde das 
�ema Einwanderung ernsthafter disku-
tiert und hinsichtlich resultierender Pro-
bleme, Chancen und Konsequenzen in-
tensiver analysiert. Die Hintergründe sind 
vielfältig und nicht zuletzt in der verstärk-
ten Wahrnehmung des demographischen 
Wandels, in dem neben ‚Schrumpfung‘ 
und Alterung bekanntlich gerade Fragen 
der Internationalisierung und Heteroge-
nisierung der Bevölkerung eine zuneh-
mende Rolle spielen, zu bemerken.5 Ein 
Ausdruck dessen war die Novellierung 
des Einbürgerungsrechtes durch die rot-
grüne Bundesregierung zum 1. Januar 
2000. Deutschland war in jener Zeit im 
Umgang mit Einwanderung, zunehmen-
der Diversität und Einbürgerungen deut-
lich o�ener geworden. Das Narrativ von 
Deutschland als Einwanderungsland war, 
jenseits der Politik, längst zur breit akzep-
tierten Mehrheitsmeinung geworden.

Doch zurück zu der o.g. Studie, in der
es, so der Untertitel, um „Subjektive Dimen-
sionen des Einbürgerungsprozesses“, mithin 
also um Motive, persönliche Hintergrün-
de und Be�ndlichkeiten bis hin zu allge-
meinen Fragen der Integration geht. Die 
entsprechenden Befunde sollen im Folgen-

den nun durch ‚objektive‘ Dimensionen 
ergänzt werden. Zentrale Fragen sind da-
bei, wer in den nunmehr fast zwei Jahr-
zehnten seit der ersten Einbürgerungsfeier 
im Jahr 2000 im staatsrechtlichen Sinn 
‚naturalisiert‘ worden ist, und inwieweit 
es Unterschiede bzw. Regelhaftigkeiten 
hinsichtlich demographischer Strukturen 
wie Anzahl, Alter und Geschlecht gibt. 
Darüber hinaus interessieren persönliche 
Merkmale wie Herkunft bzw. Herkunfts-
kontext. Mit dieser Zielrichtung wurde 
die von der Stadt Bamberg freundlicher-
weise als Urliste zur Verfügung gestellte 
Einwanderungsstatistik aufbereitet und 
ausgewertet.6

Eine weitere Anmerkung zu der zitier-
ten Studie ist wichtig: So könnte der Titel 
(„Die neuen Deutschen“) ein Stück weit 
auf eine falsche Fährte führen, denn die 
Eingebürgerten sind zum kleinsten Teil 
Menschen, die erst jüngst nach Deutsch-
land gekommen sind. Vielmehr handelt es 
sich um Personen, die etwa zur Hälfte in 
Deutschland, bisweilen auch in Bamberg, 
geboren sind. Andere haben sich schon vor 
geraumer Zeit hier niedergelassen. Sie sind 
hier etabliert, haben nicht selten das deut-
sche Bildungssystem durchlaufen, sind als
Angestellte oder selbstständige Unterneh-
mer erwerbstätig. Viele können, egal wel-
cher Maßstab angelegt wird, getrost als 
längst integriert bezeichnet werden. In Zu-
sammenhang mit Immigration muss also 
fein unterschieden werden zwischen Prozes-
sen einer mehr oder weniger unmittelba-
ren ‚Migration‘ in Form der Zuwanderung 
einschließlich der damit verbundenen An-
forderungen auf der einen und dem länger-
fristigen Projekt einer ‚Einbürgerung‘ auf
der anderen Seite. Das wird bereits deut-
lich, wenn wir uns kurz den Regularien der 
Einbürgerung zuwenden.
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Einbürgerungen als Verwaltungsakt: 
Der rechtliche Rahmen

Im rechtlichen Sinne ist die Einbürgerung 
„alleine die Verleihung der deutschen Staats-
angehörigkeit durch einen Verwaltungsakt“.7

Erweitert um die gesellschaftliche Perspek-
tive geht es auch um die Frage des „Mit-
gliedschaftserwerbs in der politisch-recht-
lichen Gemeinschaft“.8 Der Vollzug der Ein-
bürgerung stellt also zunächst ein zentra-
les, konstitutives Element der strukturel-
len Integration und Assimilation dar.9 Die 
persönliche Teilnahme an einer Einbürge-
rungsfeier ist dann letztlich Ausdruck der 
identi�kativen Dimension der Sozialinte-
gration und ein sichtbares Ergebnis einer 
sorgsam gep�egten Kultur der Einbürge-
rung.

Gesetzlich sind die Dinge mit deutlich 
weniger Pathos geregelt: „Wenn Sie dauer-
haft in Deutschland leben, können Sie sich 
unter bestimmten Voraussetzungen einbür-
gern lassen. Sie müssen dazu einen Antrag 
stellen“, so formuliert es das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
auf seiner Webseite. Unter folgenden Vor-
aussetzungen besteht danach sogar ein An-
spruch [sic!] auf Einbürgerung:
•	 „unbefristetes Aufenthaltsrecht zum Zeit-

punkt der Einbürgerung, eine Blaue Kar-
te EU oder eine befristete Aufenthaltser-
laubnis, die ihrem Zweck nach zu einem 
dauerhaften Aufenthalt führen kann

•	 bestandener Einbürgerungstest (Kennt-
nisse über die Rechts- und Gesellschafts-
ordnung sowie die Lebensverhältnisse in 
Deutschland)

•	 seit acht Jahren gewöhnlicher und recht-
mäßiger Aufenthalt in Deutschland (die-
se Frist kann nach erfolgreichem Besuch 
eines Integrationskurses auf sieben Jahre 
verkürzt werden, bei besonderen Integra-
tionsleistungen sogar auf sechs Jahre)10

•	 eigenständige Sicherung des Lebensunter-
halts (auch für unterhaltsberechtigte Fa-
milienangehörige) ohne Sozialhilfe und 
Arbeitslosengeld II

•	 ausreichende Deutschkenntnisse
•	 keine Verurteilung wegen einer Straftat
•	 Bekenntnis zur freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland

•	 grundsätzlich der Verlust beziehungsweise 
die Aufgabe der alten Staatsangehörigkeit 
(hier gibt es Ausnahmen je nach Her-
kunftsland) (…).“ 11

Ist eine der Voraussetzung nicht erfüllt, 
besteht kein Anspruch. Eine sogenannte 
„Ermessenseinbürgerung“ ist aber mög-
lich, wenn bestimmte Mindestanforderun-
gen erfüllt sind und/oder ein ö�entliches 
Interesse besteht. Das heißt, jede vollzie-
hende (kommunale) Behörde hat hier ei-
nen gewissen Entscheidungsspielraum.

Eine sehr spezielle Spielart stellt die ju-
ristische Behandlung der zweiten Genera-
tion der Zuwanderung dar. Als Regelung 
für Kinder ausländischer Eltern greift die
sog. „Optionsp�icht“. Nach ihr gilt: „Ein
Kind ausländischer Eltern erwirbt mit sei-
ner Geburt in Deutschland neben der Staats-
angehörigkeit der Eltern auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil 
zum Zeitpunkt der Geburt seit acht Jahren 
rechtmäßig in Deutschland lebt und ein 
unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt. Nach 
Vollendung des 21. Lebensjahres muss das 
Kind sich zwischen der deutschen und der 
ausländischen Staatsangehörigkeit entschei-
den (Optionsp�icht), es sei denn, es ist in 
Deutschland aufgewachsen oder es besitzt 
neben der deutschen nur die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen EU-Staates oder der 
Schweiz.“ 12. Darüber hinaus gilt: „Seit dem
20. Dezember 2014 sind die Ius-soli-Deut-
schen von der Optionsp�icht befreit, wenn 
sie in Deutschland aufgewachsen sind.“ 13



Frankenland 4 • 2019

Zwei zentrale Bestandteile der Novelle von
2000 kommen darin zum Ausdruck: Ers-
tens das Abrücken der deutschen Migrati-
ons- und Integrationspolitik vom Kriteri-
um der Abstammung (dem ‚ius sanguinis‘) 
bzw. die Ergänzung um das Argument der 
Territorialität (‚ius soli‘) und, zweitens ge-
gebenenfalls das Akzeptieren einer zwei-
ten Staatsbürgerschaft.

Ergänzend sei erwähnt, dass die Zustän-
digkeit bezüglich der Einzelfallprüfung 
i.d.R. der kommunalen Ausländerbehör-
de obliegt und Antragstellern Bearbei-
tungskosten in Höhe von € 255 in Rech-
nung gestellt werden. Auf den ersten Blick 
wirkt es etwas befremdlich, dass die Ge-
setzesgrundlage das Staatsangehörigkeits-
gesetz (StAG) in der Ausfertigung vom 
22. Juli 1913 [sic!] ist. Jenes unterliegt 
aber o�ensichtlich einem permanenten 
Anpassungsprozess und wurde zuletzt am 
11. Oktober 2016 (in Art. 3) geändert.

Die Symbolik: Einbürgerungsfeiern als 
Element von Einbürgerungskultur

Der formale Abschluss eines erfolgreichen 
Einbürgerungsverfahrens ist die Überga-
be einer entsprechenden Urkunde. Das 
ist ein Verwaltungsakt, der oft „in einer 
Amtsstube“,14 also eher nüchtern und ohne 
besondere Symbolik, vollzogen wird. Eine 
feierliche Würdigung war in Deutsch-
land – im Gegensatz zu den USA – lange 
Zeit nicht vorgesehen. Heute sind Ein-
bürgerungsfeiern zwar immer noch nicht 
die Regel, stellen vielerorts jedoch ein eta-
bliertes Element der Einbürgerungskul-
tur, mal auf kommunaler, mal auf Länder-
ebene, dar.15 Eine der bundesweit ersten 
Feiern fand im Übrigen, angestoßen vom 
Direktor des o.g. „efms“, dem Soziologie-
Professor Friedrich Heckmann, im Jahr 
2000 in Bamberg statt und wird seit 2001 

jährlich von der Stadt in Zusammenarbeit 
mit dem Institut ausgerichtet.16

Dazu werden alle neuen Staatsbürger, 
deren Anverwandte sowie weitere Gäste 
eingeladen. Sie werden in einer von Mu-
sik und Festvortrag umrahmten Feier-
stunde vorgestellt und mit einem kleinen 
Präsent begrüßt. Ein feierliches Gelöbnis 
o.ä. ist, im Gegensatz zu entsprechenden 
Veranstaltungen in anderen Städten, nicht 
vorgesehen. Abschließend wird einem der 
Eingebürgerten die Gelegenheit zu einer 
kurzen Ansprache gegeben. In den meist 
wohl vorbereiteten und oft sehr emotiona-
len Beiträgen wird deutlich, dass die An-
nahme einer neuen und zugleich gegebe-
nenfalls das Ablegen einer früheren Staats-
bürgerschaft von den Betro�enen sowohl 
als markanter biographischer Einschnitt als
auch als persönliche Errungenschaft wahr-
genommen wird.

Bamberg: Strukturmerkmale 
der Einbürgerung 

Seit dem Jahr 2000 wurden in Bamberg 
2.010 Personen eingebürgert. Durch-
schnittlich entspricht das 107 Einbürge-
rungen jährlich. Die Bamberger Größen-
ordnungen entsprechen ziemlich genau 
den bundesweiten Verhältnissen: die 
Quote lag Anfang 2000/2001 bei ca. 2,6 
(gegenüber bundesweit 2,34) Einbürge-
rungen je 1.000 Einwohnern und 2012 
jeweils bei 1,4; der EU-Durchschnitt lag 
2012 unwesentlich höher (1,7).17 Im zeit-
lichen Verlauf zeigen sich Schwankungen 
(Abb. 1), die mit konkreten Verände-
rungen der – insbesondere politischen – 
Rahmung in Zusammenhang stehen. So 
ist der höchste Bamberger Wert im be-
trachteten Zeitraum (183 im Jahr 2001) 
zweifelsfrei im Zusammenhang mit der 
gesetzlichen Liberalisierung zu sehen. Im 
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die Altersstruktur der ‚Neubürger‘ tatsäch-
lich ein Stück weit komplementär zur al-
ternden Bamberger Einwohnerschaft dar 
(Abb. 3): Die Eingebürgerten sind er-
heblich jünger als der durchschnittliche 
Bamberger; dazu trägt insbesondere die 
extreme Abweichung im Bereich der über 
60-jährigen bei. Die überproportionale Be-
setzung der Altersklassen erwerbsfähiger 
Personen zwischen 20 und 40 Altersjah-
ren wiederum stellt mit Blick auf Arbeits-
markt und Unternehmertum, d.h. aus 
ökonomischer Perspektive, ein positives 
Kriterium dar.

Herkunft – 
oder: der (biographische) Kontext

Seit dem Jahr 2000 wurden in Bamberg 
Staatsangehörige aus 95 Ländern einge-
bürgert. Darunter sind Menschen mit Na-
tionalitäten sprichwörtlich ‚aus aller Her-
ren Länder‘ (Abb. 4). Bei den im Rahmen 
der Einbürgerung gegebenenfalls abgeleg-
ten Staatsangehörigkeiten dominieren ins-
gesamt die Nicht-EU-Nationen; gleich-

weiteren Verlauf zeigen sich, ganz ähnlich 
wie in Deutschland insgesamt,18, ein be-
achtlicher Rückgang der Einbürgerungs-
zahlen und anschließend eine Phase ge-
ringerer Variabilitäten, welche sich nur 
schwerlich konkreten Ereignissen zuord-
nen lassen.

Die Di�erenzierung nach Geschlecht
liefert keine signi�kanten Au�älligkeiten, 
weder bezüglich der jährlichen Verteilung 
noch im Zeitverlauf (Abb. 2). Die Einge-
bürgerten sind ziemlich genau zur Hälfte 
weiblich bzw. männlich; das neuerdings 
übliche „diverse“ (eng.) für das dritte Ge-
schlecht fehlt (noch), weil bislang in der
Statistik nicht vorgesehen. Auf geschlechts-
spezi�sche Di�erenzierung in Zusammen-
hang mit dem Herkunftskontext soll am 
Ende des Beitrages nochmals eingegangen 
werden.

Informativ ist die Betrachtung der Al-
tersstruktur. Knapp ein Fünftel ist unter 
18 Jahren (19%), 30% sind im Alter zwi-
schen 18 und 30 Jahren und fast die Hälf-
te (49%) zwischen 31 und 65 Jahren; nur 
1% ist älter als 65 Jahre. Damit stellt sich 

Abb. 1: Jährliche Zahl der Einbürgerungen der Stadt Bamberg (ab 2000). 
Daten: Stadt Bamberg, 2018.
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wohl ist dieser Anteil bzw. die Anzahl seit 
2011/2012 rückläu�g. Der Anteil der Ein-
bürgerungen aus EU-Ländern dagegen ist 
zuletzt, ausgehend von weniger als 5% in 
2005, in gleichem Maße gestiegen und 
lag 2016/2017 jeweils bei über 40%. Den 
Fokus auf Europa gerichtet (Abb. 5) ver-
mag der Sachverhalt, dass die regionalen 

Schwerpunkte v.a. im östlichen Europa 
(Ukraine, Rumänien, Polen) liegen, nicht 
unbedingt zu überraschen. 

Daneben fallen noch die ehemaligen 
Entsendeländer von Gastarbeitern auf, na-
mentlich Italien, Griechenland und v.a. 
die Türkei. Letztere ist mit weitem Ab-
stand sowohl unter den weiblichen wie den 

Abb. 3: Vergleich der Altersstruktur von Eingebürgerten mit den Bamberger Einwohnern (2005–2008).

Abb. 2: Geschlecht der Eingebürgerten (2005–2008).                               Daten: Stadt Bamberg, 2018.
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männlichen Eingebürgerten der Haupt-
herkunftskontext. Mit einem Blick in die 
Urliste lässt sich das insofern präzisieren, 
als dass es sich bei den wenigsten Personen 
tatsächlich um Gastarbeiter handelt; viel-
mehr sind es oft Zuwanderungen im Rah-
men des Familiennachzugs oder Angehö-
rige der zweiten, evtl. sogar dritten Gene-
ration. ‚Ferne‘ Kontexte wie z.B. jene der 
arabisch-islamischen Welt tauchen in dem 
Top-Ten-Ranking der Herkünfte (Abb. 6) 
mit dem Irak auf Platz 7 erst nachgeord-
net auf. Die �ese, nach der eine „Feind-
liche Übernahme“ 19 anstehe, lässt sich also 
auch im vorliegenden Fall statistisch nicht 
halten. Ganz im Gegenteil ist der Befund 
vielmehr ein weiterer Hinweis darauf, dass 
die Zahl der in Deutschland lebenden 
Muslime immer noch ho�nungslos über-
schätzt wird.20

Um wiederum auf den eingangs themati-
sierten Genderproporz zurückzukommen, 
muss an dieser Stelle auf einige Au�älligkei-
ten hingewiesen werden, welche ganz au-
genscheinlich kulturelle Kontexte wider-

spiegeln. In den relativ großen Gruppen 
der Rumänen und Polen überwiegt die 
Zahl der Frauen jene der Männer um den 
Faktor zwei bzw. fast drei. Der Treiber da-
hinter dürfte, thesenartig formuliert, in 
der EU-Arbeitsmigration insbesondere in 
den P�egebereich zu suchen sein. Bei Irak 
(und ähnlich bei Tunesien) dominiert in 
ähnlichen Relationen dagegen eindeutig 
die Männerseite, ohne dass nun das in die-
sem Zusammenhang in bestimmten Krei-
sen gerne als Automatismus gep�egte Nar-
rativ vom jungen, alleinstehenden und 
männlichen Migranten bemüht werden 
muss – auch diese Gruppe unterliegt den 
o.g. Regularien und lebt schon länger in 
Bamberg bzw. Deutschland. Im Falle Viet-
nams wiederum überrascht weniger die 
Zahl, sondern das schiere Überwiegen der 
eingebürgerten Frauen: Den nur vier ein-
gebürgerten Männern stehen 32 Frauen 
gegenüber. Über Hintergründe kann nur 
spekuliert werden; Erwerbstätigkeiten in 
Medizin- und P�egebereich wäre ein Ar-
gumentationsstrang.

Abb. 4: ‚Herkunft‘ der Eingebürgerten.



259Frankenland 4 • 2019

Einbürgerungen in die 2000er Jahre �e-
len. Die Einbürgerungspraxis deckt sich 
also mit Erkenntnissen zum albanischen 
Migrationssystem;21 der zeitliche Abstand 
zwischen Migration und Einbürgerung 
beträgt etwa zehn Jahre. Zwischen 2014 
und 2017 waren dagegen überhaupt kei-
ne Einbürgerungen von Albanern mehr 
festzustellen. Ganz ähnlich scheint das im
Falle der 71 kasachischen Staatsbürger  – 
immerhin die fünftgrößte Gruppe in Bam-

Einbürgerungen – 
im Detail betrachtet

Der Blick des Autors als Migrationsfor-
scher, welcher sich seit vielen Jahren mit 
Albanien beschäftigt, muss sich natürlich 
auch auf die entsprechenden Einbürge-
rungszahlen in diesem Kontext – insge-
samt 26 – richten. Dort fand die stärkste 
Emigrationswelle bereits in den 1990ern 
statt, und so erklärt sich, dass 22 der 26 

Abb. 6: Top-10 der Herkunftsländer (2005–2018).

Abb. 5: Fokus Europa.
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berg – zu sein, von denen allein 52 zwi-
schen 2007 und 2014, in den letzten drei 
Jahren allerdings nur noch je zwei, einge-
bürgert wurden.

Interessant sind die massiven Zunah-
men bei vormals griechischen und italie-
nischen Staatsangehörigen (insgesamt 40 
bzw. 41 Personen). Nach 2010 bzw. 2013 
wurden jeweils 31 Einbürgerungen voll-
zogen, was wohl eine Folgeerscheinung 
der gravierenden wirtschaftlichen Proble-
me dort ist.

Sehr speziell erscheint der Fall Großbri-
tannien, denn auch wenn die Zahl der Ein-
bürgerungen britischer Staatsbürger mit
insgesamt 16 in fast 20 Jahren recht über-
schaubar ist, so ent�elen 14 davon erst 
auf die letzten Jahre ab 2016. Persönliche 
Gespräche verdichten den vermehrt auch 
medial geäußerten Zusammenhang mit ei-
ner massiven Enttäuschung über den Bre-
xit, die bedenklichen Begleiterscheinun-
gen des Aushandlungsprozesses und v.a. die 
evtl. anstehenden völkerrechtlichen Kon-
sequenzen für die dann im EU-Ausland 
lebenden Briten.

Ein weiteres, auf Details �xiertes Durch-
mustern der Urdaten würde sich rasch in 
Singularitäten in der Art verlieren, dass 
im Jahr 2017 beispielsweise je zwei Per-
sonen aus Nepal und Namibia eingebür-
gert wurden: es waren bislang die einzigen 
aus diesen Kontexten. Insofern ist anzu-
merken, dass bei einer Gesamtheit von 
gut 2.000 Fällen, aufgeschlüsselt in 96 
Nationalitäten und verteilt auf (fast) zwei 
Jahrzehnte, eine di�erenzierte Analyse in 
der Tiefe rasch an ihre Grenzen stößt und 
der Ein�uss von Einzel- oder Sonderfällen 
sehr groß wird.

Hauptherkunft, wie oben bereits er-
wähnt, ist mit 370 Einbürgerungsfällen 
(18,4%) die Türkei und das über fast alle 
betrachteten Jahre: lediglich 2005 war die 
Zahl aus der Ukraine Stammender gleich-

auf und 2003 sogar höher gewesen (16 ge-
gen 12).

Interpretation und Fazit

Hinsichtlich der zentralen Befunde der 
Analyse kann davon ausgegangen werden, 
dass das Beispiel der Bamberger Einbürge-
rungsstrukturen mit jenen anderer deut-
scher Kommunen zumindest in Grund-
zügen korrespondiert: Es sei zusammen-
fassend verwiesen auf Phänomene wie das 
‚nachholende‘ Allzeithoch der Zahl der 
Einbürgerungen Anfang der 2000er Jahre, 
die im Durchschnitt gegebene Geschlech-
terbalance oder die – in Zusammenhang 
mit Zuwanderung und Migrationshinter-
grund zu erwartende – jüngere Altersstruk-
tur der Eingebürgerten.

Darüber hinaus ist in Bamberg der 
Trend zu mehr regionaler bzw. räumlicher 
Diversität in Zusammenhang mit Einbür-
gerungen deutlich erkennbar: Die bisheri-
gen Hauptherkunftsländer bzw. -kontexte 
(Türkei, Rumänien, Polen) zeigten in den 
letzten Jahren eine rückläu�ge Tendenz. 
Die tendenzielle Einseitigkeit hinsichtlich 
der Herkunft – viele Personen stammen 
aus ganz bestimmten, wenigen Ländern – 
scheint also immer geringer gültig. Umge- 
kehrt ist das beobachtete Spektrum der 
individuellen Herkunftskontexte im Zeit-
verlauf deutlich breiter geworden. Als 
langfristige Folge werden bundesdeutsche 
Kommunen wie Bamberg vielfältiger. Der 
Prozess einer „Neuen Nationenbildung“22

schreitet voran; er ist Ausdruck von Glo-
balisierung und global zunehmender Mo-
bilität. Mit Blick auf Produktivität und 
Wohlstand ist Zuwanderung in Deutsch-
land – Stichwort (Fach-)Kräftemangel  – 
sogar eine existenzielle Frage. Insofern 
sind Befürchtungen einer ‚Überfremdung‘ 
in Zusammenhang mit Migration und v.a.
mit Einbürgerungen völlig überzogen.
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